
 

 

Sitzungsvorlage Vorlagen-Nr. 1966/19-24/0222 

Fachbereich: Haushalt/Forsten (Kämmerei)   

Sachbearbeiter/in: Henrich, Marco Datum 17.10.2022 

 
Beratungsfolge 

Nr. Gremium Termin TOP-Nr. Status 

1.  Rhodt unter Rietburg Gemeinderat 22.11.2022  öffentlich 
beschließend 

 
 
Tagesordnungspunkt: 
1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023     Anpassung der 
Realsteuerhebesätze aufgrund Änderung der Nivellierungssätze 
 
 

 
Sach- und Rechtslage: 
 

Mit Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 16.12.2020 (VGH N 12 bis 14/19) 

wurde das Landesfinanzausgleichsgesetz zum zweiten Mal in Folge für verfassungswidrig 

erklärt. Bis zum 01.01.2023 muss der Landesgesetzgeber ein verfassungskonformes 

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) verabschieden und veröffentlichen.  

 

In diesem Zusammenhang sollen durch die Neufassung des LFAG ab 01.01.2023 auch die 

sog. Nivellierungssätze bei den Realsteuern, die zuletzt im Jahre 2014 erhöht wurden, 

entsprechend angehoben werden. Der Landesgesetzgeber begründet die Erhöhung 

insbesondere damit, dass die Hebesätze der rheinland-pfälzischen Kommunen weit unter dem 

Durchschnitt der westlichen Flächenländer liegen. Weiterhin soll durch die Erhöhung die 

Finanzkraft der umlageberechtigten Gebietskörperschaften, insbesondere der Landkreise und 

Verbandsgemeinden verbessert werden. 

 

Auf der Grundlage der bisherigen Maßstäbe ergibt sich daher ab 01.01.2023 eine Erhöhung 

des Nivellierungssatzes für die 

 

Grundsteuer A  von bisher 300 v.H.   um   45 v. H. auf   345 v.H., ( = 15,0 %) 

Grundsteuer B  von bisher 365 v.H.   um 100 v. H. auf   465 v.H.  ( = 27,4 %) 

Gewerbesteuer  von bisher 365 v.H.   um   15 v. H. auf   380 v.H.  ( = 4,11 %) 

 

Durch die sog. Nivellierungssätze wird sichergestellt, dass bei der Ermittlung der Steuerkraft 

nicht das tatsächliche Aufkommen an Steuern, welches die Gemeinde erzielt und von ihren 

individuellen Hebesätzen abhängig ist, bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und 

Umlagegrundlagen zugrunde gelegt wird, sondern ein „normiertes“ Aufkommen, das sich an 

den landesdurchschnittlichen Realsteuerhebesätzen orientiert. Dies hat zur Folge, dass eine 

Gemeinde, die ihre Grund- und Gewerbesteuerhebesätze nicht an die neuen 



Nivellierungssätze anpasst, bei der Berechnung der Umlagen so gestellt wird, als ob sie eine 

Erhöhung auf die Nivellierungssätze vorgenommen hätte, d. h. es sind Umlagen aus fiktiven 

Einnahmen zu bezahlen, obwohl diese nicht erhoben wurden.  

 

Aufgrund der bisherigen Haushaltslage lagen die tatsächlichen Hebesätze der Ortsgemeinde 

für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer immer über den sog. Nivellierungssätzen mit 

der Folge, dass die darüberhinausgehenden Einnahmen in voller Höhe der Gemeinde zur 

Verfügung standen, ohne hierfür Umlagen zahlen zu müssen.  

 
Durch die Erhöhung der Nivellierungssätze zum 01.01.2023 werden diese übersteigenden 

Einnahmen in die Berechnung und Zahlung der Umlagen einbezogen.  

 

Seitens des Gemeinderates ist nun zu entscheiden, ob die bisherigen Realsteuersätze nur an 

die neuen Nivellierungssätze angepasst werden oder ob, um diesen finanziellen Verlust zu 

vermeiden, die bisherigen Realsteuerhebesätze unter Berücksichtigung der 

Anpassungsbeträge ab 01.01.2023 wie folgt erhöht werden: 

 
Grundsteuer A  von bisher 340 v.H.   um   45 v. H. auf 385 v.H., 

Grundsteuer B  von bisher 380 v.H.   um 100 v. H. auf 480 v.H. 

Gewerbesteuer  von bisher 390 v.H.   um   15 v. H. auf 405 v.H. 

 

Für den Bürger bedeutet dies konkret, dass sich bei der Grundsteuer A (also bei land- u. 

forstwirtschaftlichen Betrieben) der Zahlbetrag effektiv um rd. 13,2 %, bei der Grundsteuer B 

(bei Wohn- u. Geschäftsgrundstücken) effektiv um rd. 26,3 % und bei der Gewerbesteuer um 

effektiv rd. 3,8 % erhöht. 

 

 
 

Auch im Hinblick auf künftige Zuschussanträge ist es erforderlich, dass die Gemeinde unter 

Berücksichtigung ihrer individuellen Haushaltssituation ihre eigenen Einnahmequellen 

ausschöpft.  

 



Nachdem eine Änderung der Steuerhebesätze nur durch Festsetzung in der Haushaltssatzung 

erfolgen kann, soll bei positiver Beschlussfassung die Haushaltssatzung 2023 durch eine 1. 

Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. 

 

 
 
 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkung: 

 

☐ Im Haushalt stehen Haushaltsmittel zur Verfügung: 

 Buchungsstelle:  € 

 

☐ Im Haushalt sind keine Mittel veranschlagt. 
Ein entsprechender Deckungsbeschluss ist zu fassen. 

 

☐ Der Beschluss hat keine haushaltsrechtlichen Auswirkungen. 

 

☐ Gesonderte Stellungnahme Fachbereich Finanzen: 
 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Gemeinderat beschließt mit ….. Ja-Stimmen,….. Nein-Stimme und ….. Stimmenthaltung, 

die Realsteuerhebesätze ab 01.01.2023 bei der 

 

Grundsteuer A  von bisher 340 v.H.   um XX v. H. auf   XXX v.H., 

Grundsteuer B  von bisher 380 v.H.   um XXX v. H. auf   XXX v.H. und bei der 

Gewerbesteuer  von bisher 390 v.H.   um XX v. H. auf   XXX v.H. 

 

im Wege einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 festzusetzen. 

 
 
Beratungsergebnis: 
 
Ausschließungsgründe sind zu 
beachten: 

☐ Ja ☐ Nein 

 
 

Die Beschlussfassung erfolgte: 
 

☐ Einstimmig ☐ Mit Stimmenmehrheit 

☐ davon 
Enthaltungen: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

☐ Konsequenz aus Beschlussvorschlag und Beratungsergebnis (Konsequenz zur 
Klarstellung): 

 

☐ Ratsmitglied hat wegen § 22 Abs. 1 GemO nicht teilgenommen und zuvor im 
Zuhörerbereich Platz genommen / den Sitzungsraum verlassen: 
Name Ratsmitglied 



☐ Ratsmitglied hat freiwillig auf Teilnahme verzichtet: 

☐ Das Stimmrecht des Vorsitzenden ruht gemäß § 36 Abs. 3 GemO. 

☐ Bemerkung: 
 

 
 


	Vorlage

